
       Sekundarstufe 1 – Schulordnung für die Lernenden 

die Schulleitung und das Schulteam                                                               geänderte Fassung – Aug. 2008 

 
Die anschliessend definierten Regeln betreffen die folgenden örtlichen Bereiche: Schulanlagen 
der Gemeinden Zell und Ufhusen sowie das für Schülerinnen und Schüler definierte Pausenareal. 
Ebenso gelten sie bei sämtlichen Schulanlässen und Ausflügen. 
 

1. Die absichtliche Beschädigung und Diebstahl von Material wird geahndet.  
Schulmaterial ist mit Sorgfalt zu behandeln. 

2. Das Mitführen und der Konsum von Nikotin, Alkohol oder Drogen sind Schülern in den 
oben beschriebenen Geltungsbereichen verboten.  

3. Das Verlassen des Pausenareals während der offiziellen Schulzeit und den 
Zwischenstunden ist nur mit dem Einverständnis einer Lehrperson erlaubt.  

4. Die Anwendung physischer oder psychischer Gewalt gegen Mitmenschen wird geahndet.  

5. Anweisungen von Lehrpersonen oder Hauswarten ist Folge zu leisten. 

6. Essen und Trinken ist nur im Pausenareal erlaubt. 

7. Während des Unterrichts und des Lektionenwechsels sind die jeweiligen Lehrpersonen 
zuständig für Regeln und Verhalten der Schüler in den Unterrichtsräumen.  

8. Die Benützung von elektronischen Geräten wie Mobiltelefon, MP3-Player, Discman, 
Walkman, usw. in den Schulgebäuden und während des Unterrichtes ist untersagt.  
Bei Zuwiderhandlung wird das Gerät in der Regel für eine Woche eingezogen. 

9. In allen Unterrichtsräumen (ausser dem Naturlehrpavillon, dem Singsaal und dem Werkraum) 
ist das Tragen von Strassenschuhen untersagt.  

10. In den Schulhäusern sind Ballspiele sowie der Gebrauch von Inline-Skates oder 
Skateboards und ähnlichen Geräten untersagt.  

11. Im Aufenthaltsraum ist nur ruhiges Arbeiten erlaubt. Für dessen Benützung ist eine 
Anmeldung anfangs Schuljahr notwendig. Ansonsten sind die Schulgebäude (Schulhäuser, 
Turnhalle, Pausenkiosk, Kindergarten) nach individuellem Unterrichtsschluss zu 
verlassen. 

12. Während der grossen Pausen, von 9.35 Uhr bis 9.55 Uhr sowie von 15.00 Uhr bis 15.15 Uhr, 
müssen sich die Schüler draussen auf dem Pausenareal aufhalten. Der Pausenkiosk ist 
kein Aufenthaltsort. 

13. Im Falle von krankheitsbedingten Absenzen sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet die 
betreffende Lehrperson vorgängig zu informieren. Andere Absenzen müssen vorgängig mit der 
Klassenlehrperson geregelt werden. 

14. Während den offiziellen Unterrichtszeiten (7 Uhr bis 17 Uhr) ist auf den Vorplätzen 
(Plattenböden) die Benützung von Velos, Mofas und anderen Fahrzeugen verboten.   

15. Bei Schulausflügen mit dem Velo ist das Tragen eines Velohelms obligatorisch. 

 


